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Anfrage gemäß § 56 NKomVG; hier: Anfrage Nr. 411/XIX vom 06.08.2025:  
Straßenbauprogramm, Auftragsvergabe für eine Durchlasserneuerung in der K 307 Grasdorf 
Hier: Teilantwort zu Frage 4 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

mit Schreiben vom 06.08.2025 stellten Sie die folgende Anfrage: 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Lynack, 
aufgrund Ihrer Vorlage 938/XIX vom 02.06.2025 hat der Kreisausschuss am 16.06.2025 beschlossen: 
„Vorbehaltlich der endgültigen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Hildesheim 
wird der Auftrag für die Durchlasserneuerung der K 307 in Grasdorf, mit einem Auftragsvolumen von 
210.244,44 € für den Landkreis, an die Firma ….. vergeben." 
Der Ausschuss für Finanzen, Personal, Digitalisierung und Innere Dienste soll lediglich am 08.09.2025 
informiert werden. 
Zum o. a. Vorgang hatten wir Sie mit Anfrage Nr. 384/XIX vom 16.06.2025 um Beantwortung 
verschiedener Fragen gebeten, die Sie leider - wie so oft - nur ungenügend – beantwortet haben. 
Sie haben insbesondere nicht gesagt, seit wann Ihnen die Schäden an dem Durchlass bekannt sind, wann 
die Schäden untersucht worden sind, wann Sie welche Kreistagsgremien über die Schäden wie informiert 
und wann Sie nachvollziehbar in welcher Höhe Haushaltsmittel für die Schadensbeseitigung eingeplant 
haben, die durch welchen Kreistagsbeschluss in den Haushalt aufgenommen worden sind. Weiterhin ist 
nach wie vor offen, aus welchen Gründen die jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen nicht früher 
ausgeschrieben worden sind. 
In der o. a. Vorlage haben Sie angegeben, dass für die Auftragserteilung eine Dringlichkeit bestehe und 
Haushaltmittel zur Verfügung stehen würden. 
Da Ihnen die Schäden zumindest seit 2022 bekannt sind, war eine Dringlichkeit nach § 59 Abs. 3 Satz 5 
NKomVG nicht gegeben und durch Ihre Erklärungen nicht begründet. Zum Begriff der Dringlichkeit 
verweisen wir auf die Erläuterungen von Blum in PdK Nds B-l zu § 59 NKomVG, Rn.59: 
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„Ein dringender Fall liegt vor, wenn 
 ohne eine sofortige Behandlung des Tagesordnungspunktes noch in der beginnenden Sitzung der 

Kommune oder ohne eigenes Verschulden Dritten ein irreversibler materieller Schaden (von einigem 
Gewicht; dabei hat der Aufwand für eine Sondersitzung außer Betracht zu bleiben, siehe Schmitz, 
VR 1990 S. 266, 267) zugefügt wird (ebenso VG Oldenburg, B. vom 23.8.2002 - 2 B 2983/02 -, NdsVBl. 
2003 S. 166, und B. vom 19.6.2002 – 2 B 2984/02 -, R&R Nr. 10/2003; ähnlich bereits OVG Lüneburg, 
U. vom 17.12.1998 - 1 K 1103/98 -, NVwZ 1999 S. 1001: Dringlich sei ein Fall, dessen Behandlung 
so kurzfristig notwendig geworden sei, dass sie nicht mehr unter Abkürzung der Ladungsfrist auf 
die Tagesordnung gesetzt werden könne. Die Angelegenheit dürfe nicht bis zur nächsten Sitzung der 
Vertretung aufgeschoben werden können, ohne dass Nachteile entstehen, die nicht wieder beseitigt 
werden können), oder durch den Aufschub Rechte von Mitgliedern der Vertretung oder anderer 
Organe der Kommune verkürzt werden und diese drohende Rechtsverkürzung schwerer wiegt als 
die Einschränkung des Vorbereitungsrechts der Vertretung (ebenso VG Oldenburg, B. vom 23.8.2002 
- 2 B 2983/02 -, NdsVBl. 2003 S. 166), ..." 

Wir bitten Sie um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Hat das Rechnungsprüfungsamt den Vorgang geprüft? Wenn ja, wann und mit welchem 

Ergebnis? 
2. Ist der Auftrag erteilt worden? Wenn ja, wann? 
3. Wann sind von Ihnen aufgrund welcher Erkenntnisse in welcher Höhe Haushaltsmittel für die o. 

a. Durchlasserneuerung in den Haushaltsplan (nachvollziehbar und wo dokumentiert) eingeplant 
und wann vom Kreistag in welcher Höhe für welchen Haushalt beschlossen worden. 

4. Welche Haushaltsmittel sind für welche einzelnen Jahre seit 2020 für welche einzelnen 
Straßenbaumaßnahmen an welchen Straßen a) beschlossen und b) wann eingesetzt worden. 

 
Mit Schreiben vom 29.08.2025 wurden die Fragen 1 bis 3 beantwortet: 
 
Frage 1: 
Hat das Rechnungsprüfungsamt den Vorgang geprüft? Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis? 
 
Antwort zu Frage 1: 
Die Vergabeprüfung erfolgte am 13.06.2025. Prüfergebnis: Gegen die vorgeschlagene Vergabe bestehen 
keine Bedenken. 
 
Frage 2: 
Ist der Auftrag erteilt worden? Wenn ja, wann? 
 
Antwort zu Frage 2: 
Der Zuschlag ist am 24.06.2025 erteilt worden. 
 
Frage 3: 
Wann sind von Ihnen aufgrund welcher Erkenntnisse in welcher Höhe Haushaltsmittel für die o. a. 
Durchlasserneuerung in den Haushaltsplan (nachvollziehbar und wo dokumentiert) eingeplant und wann 
vom Kreistag in welcher Höhe für welchen Haushalt beschlossen worden. 
 
Antwort zu Frage 3: 
Für die Schadensbeseitigung sind finanzielle Mittel in den Haushalt 2025 aufgenommen worden und 
stehen im Haushaltsplan im investiven Gesamt-Budget des Amtes 304 für Eigenmittelmaßnahmen zur 
Verfügung. Der Haushaltsplan wird durch den Kreistag beschlossen. Die politischen Gremien werden im 
Rahmen der Auftragsvergabe nach der Durchführung des Vergabeverfahrens erneut beteiligt. Dies ist mit 
der Vorlage 938/XIX (Kreisausschusssitzung am 16.06.2025) erfolgt.  
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Heute beantworte ich die Frage 4 wie folgt: 
 
Frage 4: 
Welche Haushaltsmittel sind für welche einzelnen Jahre seit 2020 für welche einzelnen 
Straßenbaumaßnahmen an welchen Straßen a) beschlossen und b) wann eingesetzt worden. 
 
Antwort zu Frage 4: 

 
 
  

Ausschuss Datum Vorlage-Nr. Maßnahme Baubeginn Auftragssumme
KA 11.05.2020 767/XVIII K 304 von der B 243 (Groß Düngen) bis Hockeln Juni 2020 864.489,98 €         
KA 06.07.2020 811/XVIII Um- und Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen Juli 2020 393.794,74 €         

KA 06.07.2020 812/XVIII
Reparaturzug, Oberflächenbehandlung und DSK im Zuge von 
Kreisstraßen Juli 2020 564.310,71 €         

KA 06.07.2020 813/XVIII
K 505 von der Kreisgrenze Hannover bis zur B 3 inkl. der 
westlichen Ramen der B 3 August 2020 801.338,63 €         

FA 01.09.2020 K 215 Feldbergen - Dingelbe September 2020 627.255,80 €         
FA 01.09.2020 K 208 OD Oedelum September 2020 95.137,62 €           
FA 01.09.2020 K 317 Wöllersheim September 2020 119.695,66 €         

KA 05.10.2020 924/XVIII
Radweg an der K 519 von Bledeln (LK HI) nach Ingeln-Oesselse 
(Reg. H)

KA 22.03.2021 1060/XVIII
Fahrbahnausbau der Kreisstraße K 308 von der K 305 nach 
Sillium Mai 2021 206.797,01 €         

KA 22.03.2021 1061/XVIII

Fahrbahnausbau der K 505 von der B 3 Richtung Nordstemmen 
bis zur K 209 der Kreisgrenze zur Region Hannover inkl. der 
östlichen Rampen der B 3 April 2021 792.018,15 €         

KA 22.03.2021 1062/XVIII
Fahrbahnausbau der Kreisstraße K 516 zwischen Sarstedt und 
Heisede April 2021 236.067,36 €         

KA 07.06.2021 1138/XVIII
Radwegeneubau an der K 312 zwischen Schlewecke und 
Bockenem September 2021 676.229,04 €         

KA 27.10.2021 1231/XVIII Um- und Ausbau von Radwegen an Kreisstraßen November 2021 676.483,39 €         

KA 30.05.2022 198/XIX
Ausbau der Kreisstraße K 511/512 in der Ortsdurchfahrt 
Ahrbergen Juni 2022 1.015.723,50 €     

FA 15.06.2022
Sommerpause KA 

216/XIX K 316 Bodenburg - Klein Ilde März 2023 423.606,51 €         

KA 20.06.2022 215/XIX
Deckschichterneuerung der Kreisstraße K 409 zwischen Deinsen 
und Lübbrechtsen August 2022 995.845,11 €         

KA 16.01.2023 374/XIX

Umgestaltung des Knotenpunktes K 516/L410 - 
Breslauer/Görlitzer Straße inkl. Lichtsignalanlage in der 
Ortsdurchfahrt Sarstedt März 2023 267.331,00 €         

KA 22.05.2023 439/XIX

Fahrbahnausbau der freien Strecke der Kreisstraße K 402 von 
Alfeld nach Föhrste mit Radwegerneuerung und 
Regenwasserkanalisation Juli 2023 2.075.603,26 €     

KA 28.08.2023 492/XIX
Fahrbahnausbau der Kreisstraße K 323 in der Ortslage 
Eyershausen Juni 2024 1.219.946,17 €     

KA 28.08.2023 506/XIX
Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße K 312 zwischen 
Schlewecke und Bockenem Oktober 2023 749.337,99 €         

KA 15.04.2024 629/XIX
Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße K 204 in der Ortslage 
Hüddessum Mai 2024 324.907,20 €         

KA 17.06.2024 680/XIX
Rahmenvertrag Fahrbahnreparaturen im Zuge von Kreisstraßen 
2024-2026 September 2024 1.129.465,63 €     

KA 17.06.2024 681/XIX
Fahrbahn- und Radwegeausbau im Zuge der Kreisstraße K 215 
zwischen Dingelbe und Nettlingen August 2024 3.349.518,61 €     

KA 12.09.2024 707/XIX Brückenreparaturen im Zuge von Kreisstraßen 2024-2026 September 2024 1.563.581,04 €     

KA 12.09.2024 733/XIX
Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße K 323 zwischen 
Eyershausen und der L 488 Oktober 2024 755.667,92 €         

KA 16.06.2025 938/XIX Durchlasserneuerung in der K 307 Grasdorf --- 210.244,44 €         

KA 25.08.2025 965/XIX
Fahrbahnerneuerung der Kreisstraße K 407 zwischen 
Brünighausen und Kolonie Godenau --- 226.832,62 €         

KA 25.08.2025 966/XIX
Fahrbahnerhaltung der Kreisstraße K 333 zwischen Ortshausen 
und Bockenem --- 561.012,92 €         

Sommerpause KA 
810/XVIII

Beschluss zur Realisierung der 
Gemeinschaftsmaßnahme dem 
Grunde nach
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Die Beantwortung dieser Anfrage dauerte ca. 5 Stunden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung  
 
gez. 
Grella 


